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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

5-1193/5ch 

Durchwahl : 

418 

_Ele.tce.IL,� En twur f eines Bundesgese t zes; mi t dem das Beamten

Dienstrechtsgesetz 1979; das Vertragsbediensteten

gesetz 1948; das Bundes-Personalvertretungsgesetz; 
das Russchreibungsgesetz 1989; das Pensionsgesetz 
1955/ das Bundestheaterpensionsgesetz; die Bundes

forste-Dienstordnung 1985; das Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz 1984 und das Land- und forst
wirtshaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985 geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Oster-

reichs beehrt sich; dem Präsidium des NationaLrages die 

beiliegenden 25 Rbschriften ihrer Stellungnahme zum o. a. 

Entwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

R B 5 e H R  I F T 

Wien, am 9.11.1993 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

921.372/12-II/R/1/b/93 28.9.93 

Unser Zeichen: 

5-1193/5ch 

Durchwahl ; 

478 

ll�JEti.L;.. Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbediensteten
gesetz 1948� das Bundes-PersonaLvertretungsgesetz, 
das Russchreibungsgesetz 1989, das Pensionsgesetz 
1985, �as Bundestheaterpensionsgesetz, die Bundes

forste-Dienstordnung 1986, das Landeslehrer
Diens�r�chtsgesetz 1984 und das Land- und forst
wirtshaftLiche LandesLehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985 geändert werden (EWR-Dienstrechtsanpassungs
gesetz) 

Die Präsidentenkonferenz ninrnt zum vorgelegten Entwurf 

eines EWR-Dienstrechtsanpas5ungsgesetzes wie folgt 

S T E L L U N G  

1. Gemäß den Erläuterungen zum vorliegenden Gesetzentwurf 

�st bei der Rbgrenzung jener Bereiche des bffentlichen 

Die.f?!fi,tes, die zuläs!$igerweise Inländern vorbehaL ten blei

ben, eine funktionale Betrachtungsweise geboten. Im 

neuen § 42 a des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 sol-
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len die diesbezüglichen Kriterien aus der Judikatur des 

Europäischen Gerichtshofes übernommen werden. Demnach 

wird es im Einzelfall anläßlich der Besetzung einer 

PLanstelle an Hand der vorgesehenen Verwendung zu 

entscheiden sein, ob eine Inländern vorbehaltene Verwen

dung vorliegt und dies gegebenenfalls bei der Russchrei

bung berücksichtigt werden müsse. Besondere Bedeutung 

kommt daher der zulässigen Beschränkung des Zuganges zur 

Beschäftigung dahingehend zu, daß die Rufnahme der Be

schäftigung von 5prachkenntnissen abhängig gemacht wird, 

die in Rnbetracht der Besonderheit der zu vergebenden 

5telle erforderlich sind. Diesbezüglich soll daher in 

den bezogenen GesetzessteLlen ein besonders strenger 

Maßstab normiert sein. 

Da auch nicht in allen Fällen gewährleistet sein dürfte� 

daß der Inhaber eines DipLomes� der seinen Beruf in ei

nem anderen MitgLiedsstaat als dem Herkunftsland ausüben 

willJ zu einer sachgerechten Berufsausübung in der Lage 

istJ sollte in den Richtlinien, die Defiziten im Bereich 

der Rusbildungsdauer oder der RusbiLdungsinhalte entge

genzusteuern habenJ ebenso ein strenger Maßstab zugrunde 

gelegt werden. 

Die Bestimmungen eber die Freizügigkeit sollen keine 

Rnwendung auf die "Beschäftigung im öffentlichen Dienst " 

und auf die "Beschäftigung in der Öffentlichen VerwaL

tung" finden, wobei die Reichweite dieser Rusnahme das 

zentrale Rnpassungsproblem darsteLlt. In den Regelungs

inhalten sollte darauf Bezug genommen werden, daß eine 

jüngere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes eine 

Deutung in der Richtung zuLäßtJ daß für die 5ubsumption 

unter dem Begriff "Beschäftigung in der ÖffentLichen 
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I/erwa l tung" di e Kr i ter i en "Rusübung hohei tl i cher Be fu

gnisse" und "Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staa

tes" al tern.E....t i.� vor liegen können. 

2. Die vorliegende Novelle regel t die Umsetzung der Richt

linie des Rates vom 21.12.1988 über eine allgemeine 

Regelung zur Rnerkennung der HochschuldipLome" die eine 

mindestens dreij�hrige Berufsausbildung abschließen 

(1. Diplomanerkennungsrichtlinie). Da auch die Richtlinie 

92/51/EWG vom 18. Juni 1992 über eine "Zweite allgemeine 

RegeLung" zur Rnerkennung beruflicher Bef�higungsnach

weise in Erg�nzung zur Richtlinie 89/98/EWG l2.· Diplom

anerkennungsrichtlinieJ Bestandteil des Pipeline-Rcquis 

ist, könnte diese Richtlinie gleichzeitig umgesetzt wer

den. 

3. Über Rntr�ge gem. § 235 a BDG bzw. der analogen Rechts

vorschriften entscheidet der Leiter der Zentralstelle 

mit Bescheid innerhalb von 4 Monaten. 50lange eine solche 

Rnerkennung nicht ausgesprochen ist" wird dem jeweiligen 

in der Russchreibung enthaltenen Ernennungserfordernis 

nicht entsprochen. Da die Russchreibungskommission ihre 

Entscheidung in der Regel ca. 1 bis 2 Monate nach der 

Russchreibung trifft" h�ngt es von der Raschheit der 

Entscheidung des Leiters der Zentralstelle ab" ob ein 

ausl�ndischer Bewerber im RnLaßfalL oder erst in einem 

sp�teren Russchreibungs- und Bewerbungsverfahren zuge

lassen wird. Diese I/organgsweise könnte problematisch 

gehandhabt werden. 

4. Geregelt werden sollte, wer die Entscheidung trifft, 

ob für eine ausgeschriebene Planstelle die Beherrschung 

der deutschen Sprache in Wort und 5chrift gefordert 
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ist oder ob Sprachkenntnisse in geringerem Umfang genügen 

(§ 4 Rbs. 1 b BDG bzw. analog/? Rechtsvorschriften). 

Diese Entscheidung sollte auch aus dem Russchreibungstext 

hervorgehen. Ungeregelt ist auchJ in welcher Form und 

bei welcher Stelle der Nachweis der Behrrschung der 

deutschen Sprache zu erbringen ist. 

25 Rbschri ften dieser Ste.llungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretär: 

gez. Dipl. Ing. D�. Fahrnberger 
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